
Nachrichten.

Das schwere Unglück, von dem in der Nacht vom 11. auf 
den 12. Juli Prof. Mommsen, Leiter der Abtheilung der 
‘Auctores antiquissimi’, betroffen ist, hat auch für das Gebiet 
der Monumenta Germaniae schmerzliche Verluste zur Folge 
gehabt. Von den Handschriften des Jordanis, dessen Aus­
gabe Mommsen eben abzuschliessen im Begriff war, ist der 
Heidelberger Palatinus und eine Cambridger gänzlich verbrannt, 
die Breslauer und Wiener sind stark beschädigt. Glücklicher 
Weise war der Druck, dem diese Handschriften zu Grunde 
liegen, eben vollendet, die Vorrede zum Theil in der Druckerei, 
der Rest gerettet. Ein Exemplar der Lindenbruch’schen Aus­
gabe auf der Hamburger Bibliothek mit einer Collation des 
verlorenen Codex von Arras ist ebenfalls vernichtet, aber von 
Herrn Heitz in Strassburg ein anderes zur Verfügung gestellt, 
welches sich als dasjenige erwies, aus dem Lindenbruch die 
Collation abgeschrieben. So gut wie unbeschädigt sind zwei 
Leidener Handschriften. Die Vorarbeiten Mommsens für Mar­
cellin und Isidor sind in der Hauptsache erhalten; verschie­
dene Collationen für die kleinen Chroniken von Bethmann, 
Ewald (aus Spanien) und Mommsen selbst theilweise beschä­
digt, einzelne zerstört. Lassen sich diese wiederherstellen, so 
bleibt natürlich der Verlust der genannten Codices sehr zu 
beklagen, gehört aber zu jenen Ereignissen, gegen die mensch­
liche Vorsicht nie ganz wird schützen können. Und es ist 
im Interesse unserer Studien und der wissenschaftlichen Arbeiten 
überhaupt dringend zu wünschen, dass die grössere Liberali­
tät, die in der Mittheilung auch kostbarer Handschriften nach 
auswärts in den letzten Jahrzehnten in fast ganz Europa herr­
schend geworden ist, hierdurch nicht eine Störung erleide. 
Dass dem nicht so sein werde, lässt der Brief hoffen, den der 
verdiente Leidener Bibliothekar Du Rieu, ehe er das günsti­
gere Schicksal seiner Handschriften erfahren hatte, an Mommsen 
richtete und aus dem wir glauben eine anderswo veröffentlichte 
Stelle auch hier wiederholen zu sollen: ‘So lange ich die Leidener 
Bibliothek verwalten werde, wird durch diesen Unfall die Lei­
dener Liberalität sich nicht ändern; ich werde fortfahren, Ihnen 
und dem ganzen gelehrten Publikum wissenschaftliche Dienste
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